
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2019/4/3 Ro 2017/15/0046
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.2019

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

16/02 Rundfunk

40/01 Verwaltungsverfahren

91/01 Fernmeldewesen

Norm

AVG §56

ORF-G 2001 §31

RGG 1999 §2
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Rechtssatz

Besteht über die Verp8ichtung zur Entrichtung von Rundfunkgebühren samt verbundener Abgaben und Entgelte

Meinungsverschiedenheit, hat der Rundfunkteilnehmer als Mittel zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung - auch

bei laufender Entrichtung der Abgaben und Entgelte - Anspruch auf bescheidmäßigen Abspruch über diese

Verpflichtung.
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